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Die geologische Vielfalt der Schweiz zeigt sich auch in den Trockenmauern. Jedes Ge-
stein, das für Trockenmauern verwendet wird, ergibt ein charakteristisches Mauerbild.
Nebst dem Gestein spielt dabei auch der Grad der Bearbeitung, das Ausmass des
Werkzeugeinsatzes und auch die Handschrift des Maurers eine Rolle, indem er die Stei-
ne mehr oder weniger geschickt auswählt und mehr oder weniger Keile gebraucht.

Das Mauerbild ist jedoch nur ein Aspekt der Mauer. Wichtig ist vor allem, wie es im Mau-
erinnern aussieht. Bei Stützmauern ist es wichtig zu wissen, ob die Mauer nur "einscha-
lig" gemauert wurde oder ob ein ganzer Mauerkörper in sorgfältigem Verband aufge-
mauert wurde. Im ersten Fall lässt sich keine Aussage über die Tragfähigkeit der Mau-
ern machen, im zweiten Fall spricht man von einer Schwergewichtsmauer, deren Tragfä-
higkeit von einem Ingenieur berechnet werden kann.

Kurz, es gibt nicht nur eine Art Trockenmauerwerk, sondern verschiedene Ausprägun-
gen, die mehr oder weniger aufwändig herzustellen sind und je nach Anforderung und
Situation gezielt eingesetzt werden können.

Wir müssen also für unsere Projekte diese verschiedenen Trockenmauerwerksarten un-
terscheiden. Unterhalb eines befahrenen Weges müssen wir eine Lasten tragende Tro-
ckenmauer erstellen. In einem Garten oder entlang einem Fussweg ist die Beanspru-
chung und damit die Anforderung an die Mauern nicht so hoch, hier kann das traditionel-
le, einfache Trockenmauern zum Zug kommen. 

Zweck der Richtlinien:
- Vor dem Bau einer Mauer  müssen der Verwendungszweck, das Gestein und das

gewünschte Mauerbild klar sein.
- Sie soll als Diskussionsgrundlage für Gespräche mit der Bauherrschaft dienen.
- Beim Beizug fremder Bauunternehmen ermöglicht die Richtlinie die genaue Definiti-

on des gewünschten Mauerwerks.
- Während und nach dem Bau kann das Bauwerk im Sinne einer Qualitätssicherung-

mit dem vereinbarten Mauerbild, Mauertyp und Mauerverband verglichen werden.

Ausgangslage

Zweck

Die Richtlinie für die Erstellung von Trockenmauerwerk ermöglicht die geregelte / defi-
nierte Erstellung von Trockenmauerwerk.

Die Richtlinie umfasst folgende Teile:

Ausgangslage
Zweck
Mitberücksichtigte Dokumente
Devisierung

1. Systematik
2. Steinmaterial (Abmessungen und Bezeichnung der Steine, 

Bearbeitung der Sichtflächen)
3. Mauerverband
4. Mauerwerksarten
5. Mauerbilder

Inhalt
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Die Ausschreibung von Trockenmauerarbeiten ist nicht einfach. Es existiert keine Norm,
die eine Definition der verschiedenen möglichen Qualitäten von Trockenmauerwerk be-
inhaltet. 

Entweder muss daher im Devistext das gewünschte Trockenmauerwerk jedes Mal im
Detail beschrieben werden (sehr aufwendig) oder es wird versucht, eine Richtlinie aufzu-
stellen, die die verschiedenen Trockenmauerqualitäten und Bauregeln beschreibt. 

Mit dieser Richtlinie als Anhang des Ausschreibungstextes muss nur noch Bezug auf
das jeweils gewünschte Mauerwerk in der Richtlinie genommen werden. 

Stark belastete Stützmauern müssen ingenieurmässig berechnet werden (vgl. Kapitel
Stützmauern) . Der resultierende Trapezquerschnitt ergibt zusammen mit der Länge der
auszuschreibenden Mauer ein Volumen, das als Einheit in den Ausschreibungstext ein-
gesetzt werden kann. Im Gartenbau mit weniger beanspruchten Stützmauern wird auch
mit m2 Sichtfläche gerechnet. 

Die Ausschreibung kann sich daher folgendermassen zusammensetzen:

- Ausschreibungstext, in dem folgende Punkte definiert sind:
- Typ Mauerverband gemäss Richtlinie
- Gesteinsherkunft / Gesteinsqualität
- Art der Mauer-Deckungsart
- Spezialbauten (Treppen, Bänke, Bogen etc.)
- Einheit (entweder m3 oder m2)

- Anhang 1: Richtlinie für den Bau von Trockenmauerwerk
- Anhang 2: Ingenieurpläne (bei stark belasteten Stützmauern)

Devisierung / Ausschreibung

Mitberücksichtigte Dokumente Die Richtlinien sind nicht eine Neuerfindung. Sie übernehmen Begriffe und Strukturen
der alten Naturstein-Mauerwerksnormen der Schweiz und stellt sie gezielt zum Thema
Trockenmauerwerk dar.

1 Richtlinien für die Ausführung von Natursteinmauerwerk entsprechend den beson-
deren Bestimmungen der SBB, 2. Auflage 1946 / SBV

2 SIA 113, Provisorische Norm für die Berechnung und Ausführung von Mauerwerk
aus natürlichen und künstlichen Steinen, 1943

3 Besondere Bestimmungen für die Ausführung des Mauerwerks der Tiefbauarbeiten,
SBB 1924

4 Norm SIA 178, Naturstein-Mauerwerk, 1980
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Der Mauerverband regelt den Aufbau des Mauerkörpers.  Wir unterscheiden zwischen
lasttragendem Trockensteinmauerwerk, welches einer definierten Belastung standhalten
muss und bei dessen Versagen Personen oder Güter gefährdet sind und Trockenstein-
mauerwerk, welches ohne genaue Kenntnis der Belastung und der Tragfähigkeit gebaut
wird. 

- Typ 1  
Mauerverband für  traditionelles Trockensteinmauerwerk
Traditionelles Trockenmauerwerk kann ohne Bemessung ausgeführt werden, die
Regeln des Mauerverbandes sind weniger streng und die Mauerbilder, die ausge-
führt werden können, sind nicht eingeschränkt. 

- Typ 2
Mauerverband für Lasten tragendes Trockensteinmauerwerk:
Lasten tragendes Mauerwerk muss immer von einem Bauingenieur bemessen wer-
den und erfordert die Beachtung strenger Regeln des Mauerverbandes. Zudem sind
die Mauerwerksarten, mit denen lastentragendes Mauerwerk ausgeführt werden
können, eingeschränkt.

Die Mauerwerksart regelt den Grad der Bearbeitung und das Aussehen der Mauerstei-
ne. Wir unterscheiden folgende Mauerwerksarten:

- Traditionelles Trockenmauerwerk
- Bruchsteinmauerwerk unregelmässig
- Bruchsteinmauerwerk  schichtenartig
- Bruchsteinmauerwerk  zyklopisch
- Spitzsteinmauerwerk
- Schichtenmauerwerk
- Quadermauerwerk

Währenddem das traditionelle Trockenmauerwerk  und das Bruchsteinmauerwerk vor-
wiegend aus rohen, wenig bearbeiteten Steinen gebaut wird, werden das Spitzsteinmau-
erwerk, das Schichtenmauerwerk und das Quadermauerwerk aus behauenen Steinen
mit jeweils zunehmender Genauigkeit gebaut. Traditionelles Trockenmauerwerk darf nie
für lasttragende Mauern verwendet werden.

Die verschiedenen Mauerwerksarten, Bearbeitungsgrade und das vorhandene Steinma-
terial äussern  sich in unterschiedlichen Mauerbildern.:

- unregelmässig
- schichtenartig
- zyklopisch
- Spitzsteinmauerwerk / Schichtenmauerwerk
- Quadermauerwerk

Die Mauerwerksart " traditionelles Trockenmauerwerk" wird meistens unter dem Mauer-
bild "unregelmässig " zu finden sein. Je nach Wunsch oder Steinmaterial kann ein "tradi-
tionelles Trockenmauerwerk" jedoch auch die äussere Erscheinung  "schichtenartig",
"zyklopisch" etc. annehmen. 

1. Systematik

Mauerbild

Mauerverband

Mauerwerksart

2. Steinmaterial

2.1 Form der Mauersteine

Allgemeine Bemerkungen:
Die Steinhöhe H sollte mindestens 20 cm betragen. Bei besonderen Verhältnissen und
mit Bewilligung der Bauleitung kann H auf 15 cm reduziert werden. Bei Gneis beträgt H
im Minimum 8 cm. Die Mindestmasse der Steine gelten nicht für das traditionelle Tro-
ckensteinmauerwerk .
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Läufer (d)
Stein, der mit seiner längeren Seite ent-
lang der Aussenseite eingebaut wird und
ein schönes "Gesicht" hat.

Binder (e)
Stein, der mit seiner kürzeren Seite ent-
lang der Maueroberfläche eingebaut wird
und ein schönes "Gesicht" hat.

Zyklopenstein

Langer Binderstein (f)
Binderstein, der durch die ganze Mauer-
kostruktion hindurchreicht. Bei freistehen-
den Mauern bindet er die Mauerschalen
zusammen. Bei Stützmauern verankert er
die äussere, sichtbare Mauerschale in der
Hintermauerung. Seine Länge beträgt
mindestens 0.8 m.

Mauerstein für das Mauerinnere
Stein, der kein schönes "Gesicht", keine
schöne  Fläche zur Verwendung als Läu-
fer oder Binder hat.

2.2 Bearbeitung der Sicht-
flächen

Die Sichtflächen der Steine sind, wenn nichts anderes vereinbart wird, möglichst wenig
zu bearbeiten, aber so zu wählen, dass sie möglichst in der Mauerflucht liegen. Über die
Mauerflucht ragende Bossen dürfen maximal 10 cm vorstehen. Vereinbart werden kön-
nen beispielsweise folgende Bearbeitungsarten:
- roh gebrochen oder 
- bossiert gespitzt gestockt

Für Lasten tragende Trockenmauerwerke muss die Druckfestigkeit und die Witterungs-
beständigkeit des Materials nachgewiesen werden.

2.3 Steinqualität

Bezeichnung der Stein-
flächen, 
Legende:
L = Steinlänge
T = Steintiefe
H = Steinhöhe
a = Lagerfläche
b = Stossfläche
c = Sichtfläche (Haupt,
Gesicht)
natürliches Lager =
Schichtung des Steins

d dde e

f
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richtig, aus-
reichende 
Berührungs-
fläche.

falsch, nicht
ausreichende
Berührungs-
fläche

richtig, ausrei-
chende
Berührungs-
fläche

Mauerkörper

Allgemeine Bemerkungen:
Alle Mauersteine(ausgenommen stehende Decksteine) sind  auf ihr natürliches Lager zu
legen. Länge und Tiefe der Steine soll in der Mitte etwa das 1,5-2 fache der Höhe betra-
gen. Die Auflager- und Berührungspunkte der Steine müssen sich im Bereich der ersten
5 cm ab Maueraussenfläche befinden. Die Berührungsfläche soll möglichst gross sein.
Falls die natürliche Steinform dies verhindert, sind die Steine zu bearbeiten. Die Steine
sollen stabil liegen (keine Bewegung beim Druck auf die Aussenkante des Steines). Die
Auflagerflächen sind jeweils leicht gegen das Mauerinnere geneigt.

Grundriss

3. Mauerverband

3.1 Verband Typ 1
Traditionelles  Trockenmau-
erwerk

Fundament
Die Fundamentsohle wird bei Stützmau-
ern gegen den Hang geneigt (90° zu An-
zug der Aussenfläche), bei freistehenden
Mauern erfogt die Neigung gegen das
Mauerzentrum. Die Bettung der Fund-
amentsteine erfolgt direkt auf dem ge-
wachsenen Boden, möglichst ohne Unter-
keilung mit kleinen Steinen. Der Einbau
der Fundamentsteine erfolgt immer so,
dass die längere Seite des Steins in das
Mauerinnere reicht. Wenn die Schmalseite
der Steine mindestens der halben Mauer-
breite entspricht, kann der Fund-
amentstein auch längs eingebaut werden.
Bei grossem Wasseranfall oder undurch-
lässigem Boden muss der Fundamentgra-
ben mit Sickerschlitzen entwässert wer-
den. 
Die Fundamenttiefe des Mauerkörpers be-
trägt 1/3 bis 1/2 der Mauerhöhe, mindes-
tens jedoch 0.5m. Bei Hanglagen ist da-
rauf zu achten, dass die Aussenkante der
Fundamentsteine tief genug im gewachse-
nen Terrain ruhen.

Läufer und Binder abwechselnd, Stossfu-
gen versetzt übereinander. Es muss vom
Haupt aus gemauert werden, die Hinter-
mauerung muss von Hand eingeschichtet
werden und darf nicht geschüttet werden.
Die Anwendung eines Mauerverbandes im
Innern der Mauer wird empfohlen.

Lange Bindersteine:
Mindestens 1 Stück pro 0.5 m2 Sichtflä-
che. Binderabstand horizontal höchstens
1.0 m, vertikal höchstens 0.5 m, Anord-
nung in jeder Schicht versetzt.
Bei Stützmauern mehr als 0.8 m in die
Mauertiefe reichend, bei freistehenden
Mauern durch die ganze Mauerbreite rei-
chend. 

Falls keine entsprechenden langen Bin-
dersteine vorhanden sind, können zwei
sich ergänzende Steine direkt nebenei-
nander / aufeinander eingebaut werden.
Diese Steine müssen zur Übertragung der
Reibung eine möglichst grosse Berüh-
rungsfläche haben. Im Schnitt muss die
Berührungsfläche überbunden werden
(Stein "d") oder eine Zangenkonstruktion
vorgesehen werden.

Schnitt

Grundriss

richtig zulässig nicht zulässig

Verband freistehende Mauer
a: Binder, b: Läufer, c: ----- "langer Binderstein"

Verband Stützmauer
a: Binder, b: Läufer, c: ----- Binder lang

d

Zusammenge-
setzter Binder,
Zangenkon-
struktion

Lange Bindersteine
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Schneiderfugen (vertikal über mehrere
Steinlagen durchlaufende Fugen) dürfen
in höchstens 3 übereinanderliegenden
Schichten auftreten. Die Steinüberschnei-
dung (s) soll mindestens 1/5 der Steinbrei-
te betragen, wobei bei zwei verschieden
grossen Steinen jeweils das grössere
Mass gilt. Wenn die so ermittelte Stein-
überschneidung mehr als die Hälfte einer
der Steinbreiten beträgt, gilt diese Hälfte
als Steinüberschneidungsmass (s). 

Keile: Grundsätzlich gilt, dass die Steine
so gewählt und bearbeitet werden, dass
das Auflager und die Berührungspunkte
der Mauersteine in den ersten 5cm von
der Maueraussenfläche liegen. Das Aus-
schiefern oder Verkeilen in der Sichtfläche
ist nur zulässig, wenn eine Zustimmung
der Bauleitung vorliegt und die Keile durch
aufliegende Binder festgeklemmt werden
und von aussen nicht entfernt werden
können. Die Mauerschichten müssen nicht
abgeglichen werden. Läufer und Bin-
dersteine abwechseln, Steinüberschnei-
dung (ü) in der Mauertiefe jeweils mindes-
tens 15.0 cm

1. Neigung Fundament min. 15%
2. Stoss und Lagerfugen geschlos-

sen
3. Anzug der Sichtfläche gem. An-

gabe Bauleitung
4. Hintermauerung von Hand einge-

schichtet

B1

B2

s = 1/5 B1

s

B2 = min. 2*s

Binder lang, Abstand
höchstens 1.0 m

Steinüberschneidung (s)

Sichtfläche unregelmässig (* = "lange Binder"l)

Erklärung Zahlenverhältnisse Überschneidungs-
mass (s)

Aufriss, Ansicht

Schnitt

Stützmauer freistehende Mauer

ü

Kanten und Ecken
Kanten und Mauerecken sind mit ausge-
suchten Steinen herzustellen. Läufer und
Binder wechseln sich ab. Die Steinbreite
muss mindestens das Doppelte der Stein-
höhe betragen. 
B = min. 2 x H
ü = min. 1/3 x B

Die Abdeckung des Mauerwerks erfolgt
mit grossen Steinen, welche entweder lie-
gend oder stehend eingebaut werden.
Das Mauerwerk kann auch mit einer be-
wachsenen Erdschicht abgedeckt werden.
Die Art der Abdeckung wird mit der Baulei-
tung vereinbart.Die Decksteine müssen so
gross dimensioniert sein, dass die Deck-
steine und die Steine des darunterliegen-
den Mauerwerksverbandes vor Verschie-
bung geschützt  werden. Die Oberkante
der Decksteine soll eine gerade Linie
(obere Mauerflucht) bilden. Die Deckstei-
ne müssen direkt auf den darunterliegen-
den Mauersteinen aufliegen. Ein Schiften
mit dünnen Platten oder Keilen ist nur zu-
lässig, wenn diese durch die aufliegenden
Decksteine festgeklemmt werden und von
aussen nicht herausgezogen werden kön-
nen. 

H

B

ü

Abdeckung

Decksteine liegend,
satt aufliegend

Decksteine liegend auf
Keilen, nicht zulässig

Decksteine stehend, satt aufliegend
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Fundament

Mauerkörper

Allgemeine Bemerkungen:
Alle Mauersteine (ausgenommen stehende Decksteine) sind  auf ihr natürliches Lager
zu legen.Länge und Tiefe der Steine soll in der Mitte etwa das 1,5-2 fache der Höhe be-
tragen. Die Auflager- und Berührungspunkte der Steine müssen sich im Bereich der ers-
ten 5 cm ab Maueraussenfläche befinden. Die Berührungsfläche soll möglichst gross
sein. Falls die natürliche Steinform dies verhindert, sind die Steine zu bearbeiten. Die
Steine sollen stabil liegen (keine Bewegung beim Druck auf die Aussenkante des Stei-
nes). Die Auflagerflächen sind jeweils leicht gegen das Mauerinnere geneigt.

Verband Stützmauer richtig
a: Binder, b: Läufer, c: "langer Binderstein"

Verband Stützmauer nicht zulässig

Grundriss

Die Bettung der Fundamentsteine erfolgt
immer in einer Fundationsschicht (frostsi-
cheres gebrochenes Wandkies), welche
bis auf Frosttiefe reicht, oder auf gewach-
senem Fels. Ein Einbau der Fundament-
steine auf dem gewachsenen Boden ist
nicht zulässig. Der Einbau der Fund-
amentsteine erfolgt immer so, dass die
längere Seite des Steins in das Mauerin-
nere reicht. Wenn die Schmalseite der
Steine mindestens der halben Mauerbreite
entspricht, kann der Fundamentstein auch
längs eingebaut werden. Bei grossem
Wasseranfall oder undurchlässigem Bo-
den muss der Fundamentgraben mit Si-
ckerschlitzen entwässert werden.

Läufer und Binder abwechselnd, Stossfu-
gen versetzt übereinander. Es muss vom
Haupt aus, im Verband durch die ganze
Mauerstärkedurchgemauert werden. Die
Steingrösse muss im ganzen Mauerver-
band vergleichbar gross sein. Es ist nicht
zulässig, die beiden äusseren Steinreihen
zu setzen und den Zwischenraum mit
kleinformatigem, minderwertigem Mauer-
werk auszufüllen.

Lange Bindersteine:
Mindestens 1 Stück pro 0.5 m2 Sichtflä-
che. Binderabstand horizontal höchstens
1.0 m, vertikal höchstens 0.5 m, Anord-
nung in jeder Schicht versetzt.
Bei Stützmauern mehr als 0.8 m in die
Mauertiefe reichend, bei freistehenden
Mauern durch die ganze Mauerbreite rei-
chend.

Falls keine entsprechenden langen Bin-
dersteine vorhanden sind, können zwei
sich ergänzende Steine direkt nebenei-
nander / aufeinander eingebaut werden.
Diese Steine müssen zur Übertragung der
Reibung eine möglichst grosse Berüh-
rungsfläche haben. Im Schnitt muss die
Berührungsfläche überbunden werden
(Stein "d") oder eine Zangenkonstruktion
vorgesehen werden.

Schnitt

Grundriss

richtig nicht zulässig

3. Mauerverband

3.2 Verband Typ 2
Lasttragendes Trocken-
mauerwerk

richtig, aus-
reichende 
Berührungs-
fläche.

falsch, nicht
ausreichende
Berührungs-
fläche

richtig, ausrei-
chende
Berührungs-
fläche

Lange 
Bindersteine

 Zusammengesetzte lange 
Bindersteine

d

Zusammenge-
setzter Binder,
Zangenkon-
struktion
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Schnitt

Die Steinüberschneidung (s) soll min-
destens 1/5 der Steinbreite betragen, wo-
bei bei zwei verschieden grossen Steinen
jeweils das grössere Mass gilt. Wenn die
so ermittelte Steinüberschneidung mehr
als die Hälfte einer der Steinbreiten be-
trägt, gilt diese Hälfte als Steinüberschnei-
dungsmass (s).

Abstand lange Binder: vertikal höchs-
tens 1.0 , horizontal höchstens 2.0 m

Schneiderfugen: (vertikal über mehrere
Steinlagen durchlaufende Fugen) dürfen
in höchstens 3 übereinanderliegenden
Schichten auftreten. 

Keile: Das Verkeilen in der Sichtfläche ist
nicht zulässig.

Sichtfläche unregelmässig (* = "lange Binder")

Aufriss, Ansicht Binder lang, Abstand
höchstens 2.0 m

Steinüberschneidung (s)

B1

B2

s = 1/5 B1

s

B2 = min. 2*s

Mauerschichten nicht
abgeglichen

Mauerschichten ab-
geglichen

Üblicherweise müssen die Mauerschich-
ten im Schnitt nicht abgeglichen werden.
Abgeglichene Mauerschichten sind nur
auf Anordung der Bauleitung vorzusehen. 

Erklärung Zahlenverhältnisse Überschnei-
dungsmass (s)

Die Steinüberschneidung (ü) der Binder in
das Mauerinnere soll mindestens 15 cm
betragen. Bei Absätzen und Vorsprüngen
im Mauerschnitt (Fundamentfuss, gestuf-
ter Querschnitt) beträgt die Steinüber-
schneidung (ü) mindestens 15cm.

ü

ü

Kanten und Ecken Kanten und Mauerecken sind mit ausge-
suchten Steinen herzustellen. Läufer und
Binder wechseln sich ab. Die Steinbreite
muss mindestens das Doppelte der Stein-
höhe betragen. 
B = min. 2 x H
ü = min. 1/3 x B

Abdeckung Die Abdeckung des Mauerwerks erfolgt
mit grossen, schweren Steinen, welche
entweder liegend oder stehend eingebaut
werden. Die Grösse und Form der Deck-
steine wird von der Bauleitung vorgege-
ben. Die Decksteine sind auf die obere
Mauerflucht auszurichten und einzubauen.
Die Decksteine müssen direkt auf den da-
runterliegenden Mauersteinen aufliegen.
Ein Unterschiften mit dünnen Platten oder
Keilen ist nicht zulässig. Die Decksteine
des Trockenmauerwerks dürfen niemals
direkt befahren werden.

Decksteine satt aufliegend

Decksteine stehend

H

B

ü
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1. Neigung Fundament min. 15%
2. Stoss und Lagerfugen geschlos-

sen
3. Anzug der Sichtfläche gem. An-

gabe Bauleitung
4. Hintermauerung von Hand einge-

schichtet
1

2

3 4 3



Alle Trockenmauern der anonymen Architektur, bei denen
die genaue Definierung der Standfestigkeit keine Rolle
spielt / Gebäudemauern
An Ort vorhandenes Steinmaterial, Grösse nicht einge-
schränkt, Gesteinsklasse/Gesteinsqualität nicht einge-
schränkt.
Dimensionierung vor Ort durch Trockenmaurer.
Ortstypisch oder gemäss Vereinbarung
Ortstypisch, unregelmässig, Schichten abgeglichen oder
nicht abgeglichen
Nicht beschränkt, Fugen möglichst geschlossen
Im Mauerinnern erlaubt, aussen nur, wenn die Keile durch
aufliegende Steine festgeklemmt werden.
Mindestens 15%, je mehr Anzug desto besser
Ohne besondere Anweisung der Bauleitung Typ 1

4.2 Bruchsteinmauerwerk

Anwendungsbereich:

Material:

Abmessung der Mauer:
Bearbeitung:
Ausführung / Mauerbilder:

Fugenweite:
Keile:

Anzug:
Verband:

Anwendungsbereich:
Material:

Abmessung der Mauer:

Bearbeitung:
Ausführung / Mauerbilder:
Fugenweite:

Keile:

Binder:
Anzug:
Verband:

Lasten tragende Stützmauern.
Grösse des Steinmaterials gemäss Abschnitt  "Form und
Bearbeitung der Mauersteine", Gesteinsklasse/Gesteins-
qualität gemäss Angabe der Bauleitung.
Lastentragende Mauern müssen von einem Bauingenieur
berechnet werden.
Richten
Unregelmässig, schichtenartig oder zyklopisch
Bis 30 mm, an einzelnen Stellen max. 40 mm. Stoss-  und
Lagerfugen auf 10 cm Tiefe annähernd senkrecht zur Aus-
senfläche
Keile dürfen nur im Mauerinnern angewendet werden, sie
müssen gegen eine Verschiebung gesichert sein. In den
Aussenflächen sind Keile nicht zulässig.
Gemäss Vorgaben Mauerwerksverband Typ 2
Gemäss Angabe des Bauingenieurs
Ohne besondere Anweisung der Bauleitung Typ 2

Anwendungsbereich:
Material:

Abmessung der Mauer:

Bearbeitung:
Ausführung / Mauerbilder:

Fugenweite:

Keile:

Binder:
Anzug:
Verband:

Lasten tragende Stützmauern
Grösse des Steinmaterials gemäss Abschnitt "Form und
Bearbeitung der Mauersteine", Gesteinsklasse/Gesteins-
qualität gemäss Angabe der Bauleitung.
Lasten tragende Mauern müssen von einem Bauingenieur
berechnet werden.
Richten
Schichtenmauerwerk, die Schichten dürfen ungleich hoch
sein, werden aber nach jedem Meter abgeglichen.
Bis 25 mm, an einzelnen Stellen max. 35 mm. Stoss-  und
Lagerfugen auf 15 cm Tiefe annähernd senkrecht zur Aus-
senfläche
Keile dürfen nur im Mauerinnern angewendet werden, sie
müssen gegen eine Verschiebung gesichert sein. In den
Aussenflächen sind Keile nicht zulässig.
Gemäss Vorgaben Mauerwerksverband Typ 2
Gemäss Angabe des Bauingenieurs
Ohne besondere Anweisung der Bauleitung Typ 2

4.3 Spitzsteinmauerwerk

4.1 Traditionelles Trockenmau-
erwerk

4. Mauerwerksarten
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Mauerbild Spitzsteinmauerwerk
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Anwendungsbereich:
Material:

Abmessung der Mauer:
Bearbeitung:
Ausführung / Mauerbilder:

Fugenweite:
Keile:

Anzug:
Verband:

Lasten tragende Stützmauern.
Quader, in Form und Abmessung nach Plan, Bearbeitung
der Flächen und Kanten nach Beschrieb.
Der Querschnitt lasten tragender Mauern muss durch einen
Bauingenieur berechnet werden.
nach Beschrieb.
Schichtenmauerwerk, alle Lagerfugen sind horizontal abge-
glichen. Höhenunterschied der aufeinanderfolgenden
Schichten höchstens 1/5 der höheren Schicht.
Normal 10 mm, im übrigen nach Plan.
Einstückelungen im Innern gestattet, fehlende Ecken
höchstens 1/10 der Stoss- oder Lagerfugen.
Gemäss Angabe des Bauingenieurs.
Ohne besondere Anweisung der Bauleitung Typ 2, Überbin-
dung im Haupt  min. 20 cm, im Innern 15 cm.

4.5 Quadermauerwerk

Anwendungsbereich:
Material:

Abmessung der Mauer:

Bearbeitung:
Ausführung / Mauerbilder:

Fugenweite:

Keile:

Binder:
Anzug:
Verband:

Lasten tragende Stützmauern
Grösse des Steinmaterials gemäss Abschnitt "Form und
Bearbeitung der Mauersteine". Gesteinsklasse/Gesteins-
qualität gemäss Angabe der Bauleitung.
Der Querschnitt lasttragender Mauern muss durch einen
Bauingenieur berechnet werden.
Richten.
Schichtenmauerwerk, alle Lagerfugen sind horizontal abge-
glichen. Höhenunterschied der aufeinanderfolgenden
Schichten höchstens 1/5 der höheren Schicht.
Bis 25 mm, an einzelnen Stellen max. 35 mm. Stoss-  und
Lagerfugen auf 25 cm Tiefe annähernd senkrecht zur Aus-
senfläche.
Keile dürfen nur im Mauerinnern angewendet werden, sie
müssen gegen eine Verschiebung gesichert sein. In den
Aussenflächen sind Keile nicht zulässig.
Gemäss Vorgaben "Mauerwerksverband Typ 2"
Gemäss Angabe des Bauingenieurs
Ohne besondere Anweisung der Bauleitung Typ 2, Überbin-
dung im Haupt  min. 20 cm, im Innern 15 cm.

4.4 Schichtenmauerwerk
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Mauerbild Quadermauerwerk

Mauerbild Schichtenmauerwerk
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Traditionelles Trockensteinmauerwerk

5. Mauerbild
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Lasttragendes Mauerwerk Bemerkungen:

Gestein massig, wenig lagerhaft.

Zyklopenmauerkerk kann nur aus Gestein mit
nicht lagerhaftem Gefüge erstellt werden. Es
sind grosse Steine zu verwenden.

Gestein unregelmässig, lagerhaft

Gestein unregelmässig, eher lagerhaft

Gestein regelmässig, lagerhaft
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